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1. (1)Bei technischen Unterwegskontrollen gemaf3 8 58a KFG 1967 sind einer, mehrere oder alle der im Prifbericht
gemal Anlage 6a vorgesehenen Prifpunkte zu Uberprifen. Die Zuordnung und Beurteilung festgestellter Mangel
richtet sich nach 8 10. Das Ergebnis der Prufung ist im Prifbericht festzuhalten. Die Inhalte des Prifberichtes
missen dem Muster der Anlage 6a entsprechen. Werden bei der Uberpriifung der Abgasemissionen oder der
Bremsanlage auch Messungen durchgefiihrt, so sind auch die Messergebnisse im Prufbericht festzuhalten. Die
far die technischen Unterwegskontrollen eingesetzten Priforgane missen mindestens die persénlichen
Voraussetzungen des § 3 fur die geeigneten Personen erfiillen.

2. (2)Wird im Zuge einer technischen Unterwegskontrolle auch eine Kontrolle der Ladungssicherung vorgenommen,
so ist diese von besonders geschulten Organen des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes oder besonders geschulten
Pruforganen unter Beachtung der Vorgaben des 8 101 Abs. 1 lit. e KFG 1967 durchzufihren. Das
Kontrollverfahren besteht aus einer Sichtprifung der ordnungsgemaflen Anwendung geeigneter MalRnahmen in
dem Umfang, der zur Sicherung der Ladung erforderlich ist; zusatzlich oder alternativ kann eine Messung der
Zugkrafte, eine Berechnung der Wirksamkeit der Sicherung und, falls zutreffend, eine Prifung der
Bescheinigungen erfolgen.

3. (3)Grundsatzlich ist bei der Ladungssicherung zu beachten, dass die Ladungssicherung folgenden, beim
Beschleunigen bzw. Abbremsen des Fahrzeugs auftretenden Kraften standhalt:

1. 1.in Fahrtrichtung dem 0,8-Fachen des Gewichts der Ladung,

2. 2.in seitlicher Richtung dem 0,5-Fachen des Gewichts der Ladung,

3. 3.entgegen der Fahrtrichtung dem 0,5-Fachen des Gewichts der Ladung,

und dass sie generell das Kippen oder Umsttrzen der Ladung verhindert.

4. (4)Festgestellte Mangel bei der Ladungssicherung sind in eine der folgenden Mangelgruppen einzustufen:

1. 1.Geringer Mangel: ein geringer Mangel liegt vor, wenn die Ladung zwar sachgerecht gesichert ist, aber
moglicherweise ein Sicherheitshinweis angezeigt ist.

2. 2.Erheblicher Mangel: ein erheblicher Mangel liegt vor, wenn die Ladung nur unzureichend gesichert ist und
eine erhebliche Verlagerung oder ein Umkippen der Ladung oder von Ladungsteilen méglich ist.

3. 3.Gefahrlicher Mangel: Ein gefahrlicher Mangel liegt vor, wenn die Verkehrssicherheit aufgrund der Gefahr
des Verlusts der Ladung oder von Ladungsteilen oder aufgrund einer von der Ladung unmittelbar
ausgehenden Gefahr unmittelbar beeintrachtigt ist oder wenn Menschen unmittelbar gefahrdet werden.

Treten mehrere Mangel gleichzeitig auf, wird die Beférderung in die jeweils hochste Mangelgruppe eingestuft.
Falls sich bei mehreren gleichzeitig auftretenden Mangeln die Wirkungen aufgrund des Zusammenwirkens dieser
Mangel voraussichtlich gegenseitig verstarken, ist die Beférderung in die ndchsthéhere Mangelgruppe
einzustufen.

5. (5)Bei der Bewertung der Mangel kann nach den Vorgaben der Tabelle 1 des Anhang Il zur Richtlinie 2014/47/EU
Uber die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der
Union am StralRenverkehr teilnehmen, und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/30/EG, ABI. Nr. L 127 vom
29.04.2014 S. 134 (auf Seite 201 bis 206 wiedergegeben) vorgegangen werden, wobei die in dieser Tabelle 1
aufgefuhrten Werte lediglich Richtwerte darstellen und im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung als Richtschnur zur
Einstufung des gegebenen Mangels unter Bericksichtigung der besonderen Umsténde - abhangig insbesondere
von der Art der Ladung und vom Ermessen des Prifers/des Priforgans - dienen sollten.

In Kraft seit 20.05.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/58a
https://www.jusline.at/gesetz/pbstv/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/pbstv/paragraf/3
file:///

	§ 10a PBStV Technische Unterwegskontrollen
	PBStV - Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung


